
EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN 
Kirchenkreis Essen 

 

 
Kreissynode 12. und 13. November 2021 

 
Tagesordnung 

 
Freitag, 12.11.2021 

  

   
1. Eröffnung/Begrüßung 17.00 Uhr Superintendentin Marion Greve 
 Andacht  Pfr. Uwe Matysik 
 Präliminarien   Superintendentin Marion Greve 
 Grußwort von OKR Henrike Tetz   
    
2. Berichte 

Bericht der Superintendentin 
 Superintendentin Marion Greve 

 
    
3. Entlastungsumfänge Superintendentin, 

Assessor, Skriba 
 Superintendentin Marion Greve 

    
Pause 15 Min.  

    
4. Antrag an die Kreissynode 

Antrag der Krankenhausseelsorge bzgl. 
der Sicherung von Pfarrstellen an den 
Universitätskliniken 

 Pfr. Uwe Matysik 
Pfr. Jens Schwabe-Baumeister 

    
5. Synodaler KiTa-Fachausschuss 

Rückblick auf die bisherige Arbeit des Fach-
ausschusses evangelischer Kindertagesein-
richtungen und Auflösung des Ausschusses 
 
                                            

 Pfrn. Silke Althaus 

Abendsegen ca. 20.30 Uhr 
                                                     
 
Samstag, 13.11.2021 

  

    
6. Eröffnung und Begrüßung 9.00 Uhr Superintendentin Marion Greve 
 Andacht  Pfrn. Annette Stolte 
    
7. Wahlen  Helga Siemens-Weibring  
7.1 Wahl einer Assessorin / eines Assessors   
7.2 Stiftungsrat Sozialdiakonische Stiftung   
7.3 Entsendung eines Stellv. Mitglieds in den 

Vorstand des Rechnungsprüfungsamtes 
  

    
Pause 15 Min.  

    
8. 
8.1 
8.1.1 
 
8.1.2 
 
8.1.3 
 
8.1.4 
 
 
 
 

Finanzen 
Haushaltspläne 
Haushalt I 
Kirchensteuerverteilungsstelle 
Haushalt II 
Kirchenkreis Essen 
Haushalt III 
Ev. Verwaltungsamt Essen 
Wirtschaftsplan Die BRÜCKE 2022 
 
 
 
 

 Thomas Caspers-Lagoudis 
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8.2 
8.2.1 
 
8.2.2 
 
8.2.3 
 
8.2.4 
 
 
8.2.5 
 
8.3 

 
Entlastungen von Jahresrechnungen 
Entlastung 
Kirchensteuerverteilungsstelle 2019 
Entlastung 
Kirchenkreis Essen 2017 und 2018 
Entlastung 
Ev. Verwaltungsamt Essen 2019 
Entlastung 
Studierendenzentrum „Die BRÜCKE“ 
BgA 2018 und 2019 
Entlastung 
Ev. Jugend Essen 2014 - 2019 
Kreiskirchliche Kollekten 

    
9. 
9.1 

Berichte 
Bericht der Verwaltungsleitung 

 Katja Wäller 
 

    
10. 
10.1 

Personalangelegenheiten 
Aufhebung der 12. und 17. Kreiskirchlichen 
Pfarrstelle 

 Superintendentin Marion Greve 
 

    
11. Verschiedenes   

 
 

Verabschiedung und Segen gegen 12:00 Uhr 
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TAGESORDNUNGSPUNKT 1 
 

 
 
 

1. Eröffnung 
 

17:00 Uhr Superintendentin 
Marion Greve 

 Andacht  Pfr. Uwe Matysik 
 

 Präliminarien 
 
Grußwort 
- Oberkirchenrätin Henrike Tetz 

 Superintendentin 
Marion Greve  
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1. Eröffnung   

 
Die Kreissynode wird um 17:00 Uhr mit einer Andacht eröffnet. 
 
 Präliminarien   

 
Beschluss 1: 
Die Synode erkennt die Richtigkeit der Einladung und Einberufung an. 
 
Beschluss 2: 
Die Synode erkennt die Legitimation der Mitglieder an. 
 
Beschluss 3: 
Die Synode erkennt die Beschlussfähigkeit dieser Synodalversammlung an. 
 
Beschluss 4: 
Die Synode verzichtet auf Tagegelder und Reisekosten. Reisekosten und Lohnausfall werden auf 
Antrag erstattet. 
 
Beschluss 5: 
Die Synode erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden, erkennt deren Richtig-
keit und Vollständigkeit an und stimmt der Übertragung der Leitung der Tagesordnungspunkte wie 
vorgeschlagen zu. 
 
Beschluss 6: 
Es wird Rederecht für die stellvertretenden Mitglieder des Kreissynodalvorstandes und die Mitglie-
der der Landessynode gewährt. 
 
 Grußwort   

 
Oberkirchenrätin, Henrike Tetz, Ev. Kirche im Rheinland 
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TAGESORDNUNGSPUNKT 2 
 

 
 

2. Berichte 
 

  

2.1 
 
 
 
 
 

Bericht der Superintendentin 
(vorab per Mail) 
 
 
 
 

 Superintendentin 
Marion Greve 
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2.1 Bericht der Superintendentin 

 
Der Bericht der Superintendentin wird vorab per Mail versandt und auf der Synode in Form eines 
Interviews vorgestellt. Anschließend erfolgt ein Austausch im Plenum. 
 
 

    
2. Berichte 
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TAGESORDNUNGSPUNKT 3 
 

 
 

3. Entlastungsumfänge 
Superintendent*in, 
Assessor*in, Skriba 
 

 Superintendentin 
Marion Greve 
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3. Entlastungsumfänge Superintendent*in, Assessor*in, Skriba 

 
Mit der Gründung des aus den Kirchenkreisen Essen-Süd, Essen-Mitte und Essen-Nord fusionierten 
Kirchenkreises Essen im Jahr 2008 sind die Ämter von Superintendent*in, Assessor*in und Skriba 
aufgrund der Regelungen in der Kirchenordnung von seinerzeit insgesamt neun Positionen auf drei 
reduziert worden. Zur Kompensation des damit verbundenen Mehraufwandes für die Amtsinha-
ber*innen im Kirchenkreis Essen hat die Satzung des Kirchenkreises in den §§ 4, 5 und 6 Zustän-
digkeiten für die jeweiligen Ämter festgelegt. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben galten 
folgende Entlastungsregelungen: 
 
2008-2012 
Superintendent*in 75 % (durch mbA Pfarrstelle –  Finanzierung durch Landeskirche; faktisch 
 100 % Entlastung durch Überversorgung aufgrund erhöhtem Pfarrstellenanteil) 
 
Assessor*in 100 % (durch mbA Pfarrstellen – Finanzierung durch Landeskirche) 
Skriba 75 % (aufgrund Entlastungspfarrstellengesetz) 
 
Im Jahr 2012 wurde eine Neuregelung der Entlastungsumfänge erforderlich. Zum einen hat sich die 
Entlastung durch mbA-Pfarrstellen als fragiles Konstrukt erwiesen, zum anderen wurde die damit 
verbundene Finanzierung von der Landeskirche selbst in Frage gestellt. 
 
Mit Beschluss der Kreissynode vom 26./27.10.2012 wurden die Entlastungsumfänge für Assessor*in 
und Skriba daher neu geregelt. Für das Amt der/des Superintendenten*in galten die Regelungen 
des Entlastungspfarrstellengesetzes. 
 
2012-2017 
Superintendent*in 75 % (aufgrund Entlastungspfarrstellengesetz) 
Assessor*in 50 % (Errichtung kreiskirchliche Entlastungspfarrstelle) 
Skriba 75 % (Errichtung kreiskirchliche Entlastungspfarrstelle) 
 
Im Jahr 2017 hat der Kreissynodalvorstand festgestellt, dass eine Entlastung der/des Assessors*in 
mit einem Stellenumfang von 50% nicht ausreicht. Als Gründe dafür wurden die Herausforderungen, 
die sich aus der Kirchenkreiskonzeption ergeben, sowie die Entwicklung und konzeptionellen Ver-
änderungen im Bereich der Gemeindeübergreifenden Dienste identifiziert. Die Kreissynode hat da-
her auf ihrer Tagung am 10./11.11.2017 beschlossen, dass das Amt der/des Assessors*in vom 
01.02.2018 befristet für fünf Jahre mit einem Stellenumfang von 75% entlastet wird. 
 
Zehn Jahre nach Gründung des gemeinsamen Kirchenkreises sowie aufgrund der befristeten Erhö-
hung des Assessor*innenamtes hat der Kreissynodalvorstand auch den Entlastungsumfang des 
Amtes der/des Superintendenten*in den Blick genommen. Die Auswertung hat gezeigt, dass die 
Aufgaben des Amtes deutlich über einer Entlastung in Höhe von 75% liegen. Darüber hinaus hat die 
Landeskirche ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für den größten Kirchenkreis im Rheinland ein 
Entlastungsumfang von 100% im Superintendent*innenamt geboten erscheint.  
Zum Vergleich: 
In der landeskirchlichen Personalplanungskonferenz mit allen 37 Kirchenkreisen am 24. September 
2021 erfolgte ein Überblick über den aktuellen Entlastungsumfang der Theolog*innen in den Kreis-
synodalvorständen.  
Für Superintendent*innen ist eine Entlastung von mindestens 75% gesetzlich vorgegeben. In den 
meisten Kirchenkreisen beträgt sie 100%. Von 37 Kirchenkreisen gibt es sechs Kirchenkreise, die 
weniger als 100% Entlastungsumfang vorhalten.  
Für Assessor*innen ist der Entlastungsumfang nicht gesetzlich geregelt. Die Konstrukte vor Ort sind 
sehr unterschiedlich, umfassen meist 50% einer Stelle:  
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100% in einem Kirchenkreis, 85% in einem Kirchenkreis, 75% in vier Kirchenkreisen, 50% in 15 
Kirchenkreisen. 
Für Skribae gibt es in 11 Kirchenkreisen eine Entlastung mit ebenfalls unterschiedlichen Konstrukten 
mit mindestens 25%. 
Mit Blick auf das Positionspapier „E.K.I.R. 2030“ der rheinischen Kirchenleitung ist festzustellen, 
dass die Aufgaben von Leitung auf mittlerer Ebene zukünftig komplexer und größer werden, da die 
Kirchenkreisebene verstärkt zuständig sein wird für Kooperationen und Netzwerke. 
 
Die Kreissynode hat daher auf ihrer Tagung am 08./09.06.2018 beschlossen, dass Amt der/des 
Superintendenten*in bis zum Ende der laufenden Amtsperiode im Jahr 2024 mit 100% zu entlasten. 
 
 
seit 2017 bzw. 2018 
Superintendent*in   100 % befristet bis 2024 (aufgrund Entlastungspfarrstellengesetz) 
Assessor*in     75 % befristet bis 2023 (Errichtung kreiskirchliche Entlastungspfarrstelle) 
Skriba      75 % (Errichtung kreiskirchliche Entlastungspfarrstelle) 
 
Aufgrund der anstehenden Wahl der/des Assessors*in im Kirchenkreis Essen und der Frage des 
Entlastungsumfanges des Amtes erfolgte im Kreissynodalvorstand eine erneute detaillierte Evalua-
tion der Aufgaben der Leitungsämter insgesamt. Die Aufgabenzuweisung nach Kirchenordnung und 
Essener Satzung ist diesem Tagesordnungspunkt beigefügt – ebenso ein Überblick über die zent-
ralen Arbeitsfelder von Superintendentin, Assessor und Skriba.  
Dabei verbergen sich hinter jeder Überschrift zahlreiche und immer wieder neue Aufgaben, kurzfris-
tige Entwicklungen wie auch langfristige Prozesse, die eine umfangreiche, enge und regelmäßige 
Begleitung erfordern. Superintendentin, Assessor und Skriba sind gerne bereit, dies auf der Synode, 
falls gewünscht, anhand konkreter Beispiele detaillierter zu erläutern. 

 
Die Auswertung hat ergeben, dass das Aufgabenportfolio der theologischen Leitungsebene mit Blick 
auf  Kirchenordnung, Essener Satzung und Diakoniegesetz den derzeitigen Gesamtumfang der Äm-
ter von 2,5 Stellen übersteigt, so dass eine Beratung darüber erforderlich ist, wie die Entlastungs-
umfänge zukünftig und auf Dauer gestaltet und sichergestellt werden können. Eine Reduzierung von 
Aufgaben ist zudem auch für die Zukunft nicht ersichtlich. Es ist vielmehr von einer Verdichtung und 
stärkeren Komplexität der anfallenden Themen auszugehen.  
Von den Beratungen nicht umfasst ist zum jetzigen Zeitpunkt die Fragestellung der Hauptamtlichkeit 
des Amtes der/Superintendenten*in. Die Kreissynode hat auf ihrer Tagung am 08./09.06.2018 fest-
gestellt, dass Beratungen hierzu rechtzeitig bis zum Ende der laufenden Amtsperiode im Jahr 2024 
erfolgen sollen. Da eine Entlastung von 100% sowohl im Nebenamt als auch im Hauptamt erfolgen 
kann, wird diese Beratung losgelöst von den Entlastungsumfängen rechtzeitig vor der Synode 2024 
erfolgen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Kreissynode beschließt: 
 
1. Entlastungsumfang Superintendent*in 
 Auf der Grundlage des Entlastungspfarrstellengesetzes wird der Entlastungsumfang für 

den/die Superintendenten*in festgelegt auf 100 %. Die Kreissynode beantragt gemäß § 2 
Entlastungspfarrstellengesetzes den Dienstumfang der IV. Pfarrstelle der Ev. Erlöserkirchen-
gemeinde Holsterhausen (Entlastungspfarrstelle) dauerhaft von 75% auf 100% zu erhöhen. 
Die Finanzierung erfolgt gemäß der Beschlussfassung der Kreissynode von 2012 nach § 12 
Abs. 2 Buchstabe A der Satzung für den Kirchenkreis Essen (Vorwegabzug). 
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2. Entlastungsumfänge Assessor*in und Skriba 
 Aufgrund der in den §§ 5 und 6 der Satzung für den Kirchenkreis Essen geregelten Zustän-

digkeiten und Verantwortungen wird der Entlastungsumfang für Assessor*in und Skriba fest-
gelegt auf: 

 
 Assessor*in 75% 
 Skriba  75% 
 
 Der Dienstumfang der auf der Grundlage der Beratungen der Kreissynode Essen am 

26./27.10.2021 beschlossenen kreiskirchlichen Entlastungspfarrstellen wird entsprechend 
erhöht. Die Finanzierung erfolgt gemäß der Beschlussfassung der Kreissynode von 2012 
nach § 12 Abs. 2 Buchstabe A der Satzung für den Kirchenkreis Essen (Vorwegabzug). 

 
 
Anlage(n): 

 

1. Anlage 1 Amt und Aufgaben Superintendentin 
2. Anlage 2 Amt und Aufgaben Assessor 
3. Anlage 2 Amt und Aufgaben Skriba 

 
 



Anlage 1 zu TOP 3 
 

Amt Superintendent*in nach Satzung, Kirchenordnung und Diakoniegesetz 
 

A. Aus der Satzung für den Kirchenkreis Essen  
In Kraft seit August 2008 

 
„§ 4 Superintendentin oder Superintendent 
(1) Die Superintendentin oder der Superintendent trägt Verantwortung für die Leitung des 
Kirchenkreises und nimmt die Aufgaben gemäß Artikel 120 - 124 KO wahr. 
 
(2) Unbeschadet dieser Verantwortung und der Verantwortung des Kreissynodalvorstandes 
überträgt der Kreissynodalvorstand, vorbehaltlich der Zustimmung der Superintendentin 
oder des Superintendenten, gemäß Artikel 115 Absatz 7 Satz 1 KO Aufgaben auf andere 
Mitglieder des Kreissynodalvorstandes.  
 
 

B. Kirchenordnung Artikel 120 „Die Superintendentin, der Superintendent“ 
 

a) Trägt Verantwortung für die Leitung des Kirchenkreises. 
b) Führt den Vorsitz der Kreissynode und des KSV. 
c) Vertritt den Kirchenkreis in der Öffentlichkeit. 
d) Berichtet jährlich auf Kreissynode über ihre Tätigkeit und alle wichtigen Ereignisse des 

kirchlichen Lebens im Kirchenkreis. 
e) Sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der Kreissynode und des KSV. 
f) Verantwortet die Arbeit der kreiskirchlichen Einrichtungen und Dienste und sorgt dafür, 

dass sie im Geist des Evangeliums geführt werden und zweckmäßig organisiert sind. 
(unbeschadet der Gesamtverantwortung verbleiben bei Superintendentin das 
Diakonische Werk und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die übrigen Dienste obliegen 
dem/der Assessor*in, vgl. Satzung §5). 

g) Führt Aufsicht über die Kirchengemeinden und Presbyterien, die Verbände und ihre 
Organe (unbeschadet der Gesamtverantwortung übertragen auf Skriba, vgl Satzung §6). 

h) Sorgt für die Ausführung der Anordnungen der Kirchenleitung im Kirchenkreis und 
berichtet der Kirchenleitung über wichtige Vorgänge im Kirchenkreis. 

 
 
 

C. Diakoniegesetz der Evangelischen Kirche im Rheinland § 6 
6.  Die Superintendentin oder der Superintendent soll Mitglied des Aufsichtsorgans des 
     regionalen Diakonischen Werkes sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Übersicht der Tätigkeitsfelder Superintendentin Marion Greve  
(100% Entlastungsumfang befristet bis 2024)  Stand Oktober 2021 

 
Gesamtverantwortung und Leitung des Kirchenkreises 
 
Aufgaben aufgrund synodaler Beschlüsse 
 
Überregionale Aufgaben in der Landeskirche  
 
Schwerpunktarbeitsfelder:  
 

- Diakonie  
(Diakoniewerk, Diakonisches Werk, Evangelische Kliniken Essen-Mitte, 
Johanniter) 

- Öffentlichkeitsarbeit  
- Vernetzung mit Politik und Gesellschaft 

(Bündnisse, Initiativen, Fraktionsgespräche…) 
- Ökumene  

(Katholische Stadtkirche, Bistum Essen, Internationale 
Partnerschaften…) 

- Dialog der Religionen 
 
 
 
 

Krisenmanagement/Corona 
 

Personelle Verantwortung 
 

Amtshandlungen 
 

Verwaltung des Dienstes 
 

Zusätzliche Aufgaben 
 

 
 
 
 
 
 



Anlage 2 zu TOP 3 

Amt Assessor*in nach Satzung  
 
Aus der Satzung für den Kirchenkreis Essen – in Kraft seit August 2008 
 
§ 5 Assessorin oder Assessor 
Die Assessorin oder der Assessor ist, sofern eine entsprechende Entscheidung nach § 4 
Absatz 2 getroffen worden ist, verantwortlich für die Aufsicht über die in § 9 Absatz 3 
Buchstabe a) bis n), mit Ausnahme der Buchstaben b) und i), genannten Gemeindeüber-
greifenden Dienste und Einrichtungen sowie für deren Konzeption und Weiterentwicklung.  
 
§ 9 Gemeindeübergreifende Dienste und Einrichtungen 
 
Im Kirchenkreis bestehen zurzeit folgende Gemeindeübergreifende Dienste und 
Einrichtungen: 
a) Behindertenarbeit 

(b) Diakonisches Werk – Zuständigkeitsbereich Superintendentin) 
c) Erwachsenenbildung 
d) Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge 
e) Jugendarbeit – zugleich Geschäftsstelle des Jugendverbandes Evangelische Jugend Essen 
f) Krankenhausseelsorge 
g) Kreiskantorat 
h) Notfallseelsorge 

( i) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zuständigkeitsbereich Superintendentin)  
j) Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen 
k) Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen 
l) Straffälligen- und Strafentlassenenseelsorge 
m) Studierendenzentrum „die BRÜCKE“ 
n) Ökumenische Telefonseelsorge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Übersicht der Tätigkeitsfelder Assessor Heiner Mausehund 
(75% Entlastungsumfang bis 31.01.2023)         Stand: Oktober 2021 

 
 

Teilhabe an der Gesamtleitung des Kirchenkreises und Vertretung der Superintendentin 
 

Begleitung, Beratung, Aufsicht der Gemeinde übergreifenden Dienste  
 

Neuausrichtung der Gemeinde übergreifenden Dienste aufgrund synodaler Beschlüsse 
- Behindertenreferat 
- Erwachsenenbildung 
- Gehörlosen- und Schwerhörigenarbeit 
- Jugendarbeit 
- Krankenhausseelsorge  
- Kreiskantorat 
- Ökumenische Notfallseelsorge 
- MEO – Schulreferat  
- Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen 
- Straffälligen- und Strafentlassenenseelsorge 
- Studierendenzentrum „die BRÜCKE“ 
- Ökumenische Telefonseelsorge 

 
- Projekt Lebensspuren begleiten 
- Projekt Ehrenamtsmanagement 

 

Personelle Verantwortung  
 

Amtshandlungen  
 

Vernetzung in Politik und Gesellschaft 
 

Verwaltung des Dienstes 
 

Aufgaben in den Gesellschaften 
- Neue Arbeit 
- Adolphi 

 

 
 



Anlage 3 zu TOP 3 

Amt Skriba nach Satzung  
 
Aus der Satzung für den Kirchenkreis Essen – in Kraft seit August 2008 
 
§ 6 Skriba  
Die oder der Skriba ist, sofern eine entsprechende Entscheidung nach § 4 Absatz 2 getroffen 
wurde, verantwortlich für die Aufsicht über die Kirchengemeinden, ihre Presbyterien, ihre 
Verbände und deren Organe. 
Sie oder er koordiniert die in § 3 Absatz 3 genannte Begleitung der Kirchengemeinden und 
ihrer Verbände.  

 

 

 

Übersicht der Tätigkeitsfelder Skriba Silke Althaus  2020/2021 
(75% Entlastungsumfang)         Stand: Oktober 2021 

 
 

Teilhabe an der Gesamtleitung des Kirchenkreises und Vertretung der Superintendentin 
 

Begleitung, Beratung, Aufsicht der Gemeinden 
 

Personelle Verantwortung  
 

Amtshandlungen  
 

Zusätzliche Aufgaben 
Kontakt in die ACK, gemeinsame Projekte entwickeln 
 
Erstellung des Schutzkonzeptes Prävention sexualisierter Gewalt 
 
„Erprobungsraum“ Marktkirche 
 

Verwaltung des Dienstes 
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TAGESORDNUNGSPUNKT 4 
 

 
 

4. Antrag an die Kreissynode 
Antrag der Krankenhaus- 
seelsorge bzgl. der Sicherung 
von Pfarrstellen an den Uni- 
versitätskliniken  

 Pfr. Uwe Matysik /   
Pfr. Jens Schwabe-Baumeister 
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4. Antrag an die Kreissynode 

 
Antrag der Krankenhausseelsorge bzgl. der Sicherung von Pfarrstellen an den 
Universitätskliniken 

 
 
Der Konvent der Krankenhausseelsorge Essen bittet die Kreissynode, folgenden Antrag für die 
Landessynode 2022 zu beschließen (ähnlich lautende Anträge werden in den Kirchenkreisen 
Aachen, Bonn, Düsseldorf und Köln gestellt, auf deren Gebiet ebenfalls Universitätskliniken 
liegen): 
 
Begründung: 
In diesen Kliniken der Maximalversorgung und der Supramaximalversorgung (UK Essen) werden 
besonders schwierige Fälle behandelt. Der Seelsorgebedarf ist bei diesen Patient*innen hoch und 
dringlich (hohe Anzahl an Intensivstationen, Stroke Unit, Palliativstationen). 
Viele übergeordnete Aufgaben (Ethikkomitees, ethische Konsile, medizinethische Arbeitskreise, 
Fragen nach Spiritualität und Religion in der Institution Klinik etc.) erfordern eine theologisch - ethi-
sche Fachkompetenz, die in besonderer Weise von Pfarrer*innen eingebracht werden kann. Die 
seelsorgliche Versorgung der dortigen Patient*innen, deren Angehöriger und Mitarbeitende sollte 
deshalb für die Universitätskliniken in der EKiR sichergestellt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Kreissynode des Kirchenkreises Essen beantragt, dass die Landessynode die Seelsorge an 
Universitätskliniken im Bereich der EKiR (Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Köln) durch 
refinanzierte (kreiskirchliche) Pfarrstellen sicherstellt unabhängig davon, wie die Pfarrstellen- 
rahmenkonzepte in den Kirchenkreisen gestaltet sind. Die Landeskirche möge in enger Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Kirchenkreisen darauf hinwirken, dass die Universitätskliniken sich 
an den Kosten beteiligen bzw. sie übernehmen.  



EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN 
Kirchenkreis Essen 

Kreissynode am 12./13.11.2021 

 

 
 
 
 
 

TAGESORDNUNGSPUNKT 5 
 

 
 

5. Synodaler 
KiTa-Fachausschuss 
 

 Skriba 
Silke Althaus 
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5. Synodaler KiTa-Fachausschuss 

 
Rückblick auf die bisherige Arbeit des Fachausschusses evangelischer Kindertagesein-
richtungen in Vorbereitung auf die Synode des Kirchenkreises Essen am 12./13.11.2021 

 
1. Der Fachausschuss evangelischer Kindertageseinrichtungen 
 
Die Kreissynode setzte in ihrer Tagung am 07.11.2015 einen mehrjährigen Entwicklungsprozess 
für die Kitas in Trägerschaft von evangelischer Kirche und ihrer Diakonie in Gang. Ausgangspunkt 
war die Sorge um den flächendeckenden Erhalt evangelischer Kitas in Essen und eine qualitativ 
hochwertige und nachhaltige Arbeit in den Kindertageseinrichtungen mit einem klaren evangeli-
schen Profil. 
 
Der Beschluss 19 lautete: 
„Die Tageseinrichtungen für Kinder stellen eine der Kernaufgaben der evangelischen Kirche dar. 
Die Kirchengemeinden sorgen für eine qualitativ hochwertige Arbeit in den Kindertageseinrichtun-
gen. 
 
Um dieser Kernaufgabe gerecht zu werden und die Rahmenbedingungen für eine gute Arbeit für 
alle Kitas zu schaffen bzw. zu erhalten, sieht die Kreissynode folgende Notwendigkeiten für alle an 
der KiTa-Arbeit in evangelischer Trägerschaft Beteiligten, an denen weitergearbeitet werden muss. 
 
Die Träger werden aufgefordert, 
 
- die Qualitätsentwicklung ihrer KiTas zu sichern 
 
- eine Kultur des Voneinander-Lernens aufzubauen 
 
- die betriebswirtschaftliche Führung der Einrichtungen sicherzustellen 
 
- eine vergleichbare und belastbare Darstellung der Finanzen zu unterstützen 
 
- eine starke gemeinsame Vertretung für alle evangelischen KiTas gegenüber der Stadt weiterhin 

strukturell zu gewährleisten und ggf. weiterzuentwickeln 
 
- ihre Strukturen auf Verbesserungspotenziale und Veränderungsbedarfe zu überprüfen. 
 
Der Kreissynode ist zu berichten.“ 
 
 
Zunächst wurde ein AK Kitas eingesetzt, der einen mehrstufigen Beratungsprozess unter Einbe-
ziehung der Träger und Gemeinden und der Leitungen organisierte. Bei ihrer Tagung am 
19./20.05.2017 wurde mit Beschluss 22 für die Weiterarbeit an den verschiedenen Fragestellungen 
ein „Fachausschuss Evangelische Kindertageseinrichtungen“ eingesetzt. 
Die 2015 benannten Aufgaben wurden um die „Überprüfung der Möglichkeiten eines kircheninter-
nen ausgleichenden Finanzsystems“ ergänzt. 2018 beriet der Fachausschuss zudem ausführlich 
über eine Beratungsvorlage des KSV für eine neue gemeinsame Aufstellung der Kitas im Kirchen-
kreis. 
 
 
Der Fachausschuss hat den Kreissynoden am 8./9.06.2018 und am 24./25.05.2019 ausführlich 
berichtet und tagte in dieser Zeit zwölf Mal. Seitdem hat er sich an drei Terminen getroffen. 
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2. Die heutige Situation 2021 im Vergleich zur Ausgangslage 2015 
 
2.1. Das Angebot an Kitas, Plätzen, Gruppen und die Trägerlandschaft 
 
Zu Beginn des laufenden Kita-Jahres 2021/22 werden in Essen unter dem Dach von Evangelischer 
Kirche und Diakonie in 54 Einrichtungen 3.735 Kinder in 189 Gruppen mit einem öffentlichen 
Bildungsauftrag betreut. Hinzukommen – organisiert über die Kindertagesbetreuung gGmbH des 
Diakoniewerks - die fachverbandliche Beratung in der Kindertagespflege und Angebote von Spiel-
gruppen und Brückenprojekten für Flüchtlingskinder. 
 
Die Situation hat sich mit Blick auf ganz Essen im Vergleich zur Diskussion des Themas auf der 
Kreissynode 2015 deutlich entspannt, der Trend sogar umgekehrt. Vor zwanzig Jahren gab es in 
Essen 63 evangelische Kitas mit 34 Trägern. Nachdem 2003 bis 2016 12 evangelische Kitas auf-
gegeben wurden, hat sich die Anzahl der Einrichtungen seit 2015 zunächst bei 51 Kitas stabilisiert. 
Seitdem sind sowohl zahlreiche Gruppen eröffnet worden, Bauten wurden instandgesetzt oder neu 
gebaut, drei neue Kitas sind hinzugekommen. Weitere Gruppenerweiterungen, Baumaßnahmen 
und neue Kitas sind in der Umsetzung bzw. konkreten Planung. 
 
Im Vergleich zum Kita-Jahr 2015/16 ist durch die breite Beteiligung am Kita-Ausbauprogramm so-
wohl die Zahl der Plätze (von 3230 auf 3.735) wie der Gruppen (von 160 auf 189) angestiegen. 
Das bedeutet einen Anstieg von 16% bzw. 18%! Dennoch ist der prozentuale Anteil evangelischer 
Kitas an allen Kitas in der Stadt Essen aufgrund der gestiegenen Gesamtzahl aller Kitas in Essen 
weiter leicht rückläufig und liegt derzeit bei 18%. 
 
Auch die Trägerlandschaft hat sich konsolidiert und stabilisiert. 2015 organisierten sich die 21 
Träger im evangelischen Bereich als 16 Einzelträger mit 20 Einrichtungen, 2 Kindertagesstätten-
verbänden mit 10 bzw. 11 Kitas, der Diakoniewerk Kita gGmbH mit 9 Einrichtungen und zwei wei-
teren freien Trägern, nämlich dem Ev. Krankenhaus Werden (1) und der Stiftung Glaubens- und 
Lebenshilfe (2). Im neuen Kita-Jahr 2021/22 sind noch sieben Träger unter dem Dach von evan-
gelischer Kirche und Diakonie versammelt. Der Evangelische Kindertagesstättenverband Essen 
betreibt 20 Einrichtungen. 4 Kirchengemeinden tragen 7 Einrichtungen eigenverantwortlich. 24 
Kitas befinden sich in Trägerschaft der Diakoniewerk Essen Kindertagesbetreuung gGmbH. 3 in 
Trägerschaft der Stiftung Glaubens- und Lebenshilfe. Jede Kirchengemeinde im Kirchenkreis ist 
weiterhin Träger mindestens einer Kita bzw. vertraglich mit einer Kita verbunden. 
 
2.2. Die finanzielle Entwicklung 
 
Auch die finanzielle Belastung der Kirchengemeinden bzw. Träger ist in den letzten fünf Jahren 
deutlich zurückgegangen. Das hat mehrere Gründe. Schlankere Strukturen und eine betriebs-
wirtschaftlichere Führung haben ebenso wie die Beteiligung am Ausbauprogramm der Stadt mit 
ihren in der Vergangenheit besseren finanziellen Rahmenbedingungen zur Konsolidierung beige-
tragen. Von Seiten des Landes NRW wurden zwei Gesetzespakete beschlossen, die für eine Über-
gangszeit den Trägern etwas finanzielle Erleichterung verschafften: das „Gesetz zur überbrücken-
den Finanzierung der finanziellen Ausstattung der Kindertageseinrichtungen“ (2016) und das „Ge-
setz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW“ (2018). 
 
Mit dem Beginn des Kita-Jahres 2020/21 trat zum einen das lang erwartete neue Kinderbildungs-
gesetz der Landesregierung in Kraft, das auch Thema der Kreissynode im Mai 2019 war. Es gibt 
neue Rahmenbedingungen für die Kita-Arbeit vor und setzt dabei positive Akzente etwa bei den 
Familienzentren, den PlusKitas, der Sprachförderung, der Fachberatung oder der Kindertages-
pflege. Die Trägeranteile der verfasst-kirchlichen wie der freien Träger wurden zwar zugunsten der 
Träger reduziert, allerdings auf ein Level, das immer noch hinter der Auskömmlichkeit zurückbleibt 
und die Belastungsgrenze vieler Träger insbesondere im kirchlichen Bereich übersteigt. 
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Zum anderen konnte aber die AG der Freien Wohlfahrtsverbände Essen mit der Stadt Essen die 
Fortschreibung der „Vereinbarung über die Zusammenarbeit zur Bestandssicherung und zum 
Ausbau der Kindertageseinrichtungen sowie zur Übernahme von Trägeranteilen an den Betriebs-
kosten von Kindertageseinrichtungen“ erreichen. Das Ergebnis verbessert die kritische finanzielle 
Situation vieler evangelischer Kitas und ermöglicht somit sowohl die Bestandssicherung in diesem 
wichtigen Feld evangelischer Bildungsarbeit als auch die weitere Beteiligung am Ausbau der Kitas. 
In der gültigen Vereinbarung werden seitens der Stadt weit höhere Trägeranteile der Kind-Pau-
schalen übernommen. Die Entlastung gilt nicht nur für Kitas in freier Trägerschaft, sondern für alle 
Träger gleichermaßen und damit insbesondere auch für die Kitas der evangelischen Verbände und 
Einzelgemeinden. Evangelische Träger werden dadurch jährlich in einem Gesamtvolumen von 
rund 1 Mio. € entlastet. 
 
3. Die bisherige Arbeit des Fachausschusses und ihre Ergebnisse 
 
Bereits in seinem Synodenbericht 2019 wurde deutlich, dass der Fachausschuss fast alle seine 
Arbeitsaufträge abschließend abgearbeitet hatte und nur noch wenig offengeblieben war. 
 
Zum Thema Qualitätsentwicklung wurde verabredet, dass Diakoniepfarrer und Fachberatung 
eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Diakonie RWL organisieren. Sie war für 2020 vor-
bereitet und sollte den Einzelträgern noch einmal Anstöße für die Einführung eines Qualitätsma-
nagement-Systems geben. Coronabedingt hat sie bisher nicht stattgefunden. Auf der Trägerkon-
ferenz am 08.09.2021 wurde verabredet, den Fachtag wie geplant durchzuführen. 
 
Über die gemeinsame starke Vertretung gegenüber der Stadt gibt es im Fachausschuss unter-
schiedliche Auffassungen grundsätzlicher Art. Die konkreten Verhandlungsergebnisse aus der 
letzten Zeit wurden von allen begrüßt. Die Fortführung der Rahmenvereinbarung konnte erfolgreich 
mit der Stadt verhandelt werden, weil sowohl innerhalb von Kirche und Diakonie als auch in der 
AG Wohlfahrt eine gemeinsame Position verfolgt und durchgehalten wurde. Ebenso hat die rei-
bungslose Umsetzung der Regelungen des neuen KiBiz bei der Förderung der PlusKitas oder den 
erweiterten Öffnungszeiten, die in Essen bewährte, enge Zusammenarbeit von Trägern und Ju-
gendamt im Facharbeitskreis Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung und in der AG 78 
Jugendhilfe wieder bestätigt. Auch hier wurde ein für alle evangelischen Kitas gutes Ergebnis er-
zielt. Trotz der überaus erfolgreichen Ergebnisse wurde von einigen Mitgliedern des Fachaus-
schusses eine Stärkung der verfasst-kirchlichen Kita-Stimmen im Gegenüber zur Stadt gewünscht. 
Aktuell zu ergänzen ist, dass bei den halbjährlichen Gesprächen mit VertreterInnen des Jugend-
amtes zur Kita-Ausbauplanung ab dem zweiten Halbjahr 2021 auch die Geschäftsführung des Ev. 
Kindertagesstättenverbands Essen beteiligt sein wird. 
 
Bei der „Überprüfung der Möglichkeiten eines kircheninternen ausgleichenden Finanzsys-
tems“ beschloss der Fachausschuss 2018 nach ausführlicher Beratung mehrheitlich, dass auf-
grund der gegebenen Strukturen und der derzeitigen Finanzierungssystematik kein positives Vo-
tum für ein kircheninternes ausgleichendes Finanzierungssystem an die Kreissynode abgegeben 
wird. Durch die fortgeschriebene „Vereinbarung über die Zusammenarbeit zur Bestandssicherung 
und zum Ausbau der Kindertageseinrichtungen sowie zur Übernahme von Trägeranteilen an den 
Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen“ mit der Stadt hat sich die schwierige Ausgangsvo-
raussetzung für die kontroverse Diskussion erledigt. Verfasst-kirchliche Träger, freie Träger und 
Elterninitiativen erhalten damit in Essen den gleichen Zuschuss zur Deckelung der Trägeranteile. 
 
2018 beriet der Fachausschuss zudem ausführlich über eine Beratungsvorlage des KSV für eine 
neue gemeinsame Aufstellung aller Kitas im Kirchenkreis. Der Vorschlag des KSV, in Fortfüh-
rung seiner bisherigen Beschlüsse durch eine Minderheitsbeteiligung des Kirchenkreises an der 
Kita-Gesellschaft des Diakoniewerks ein positives Signal für eine neue gemeinsame Aufstellung 
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der Kitas im Kirchenkreis zu geben, zeigte nicht die erhoffte Wirkung. Es gab keinen Verände-
rungswunsch für eine gemeinsame Struktur bei den Einzelträgern. Die beiden Kita-Verbände und 
die Gemeinden bzw. Gremien der Kita-Gesellschaft gingen von unterschiedlichen Voraussetzun-
gen für eine Veränderung aus. Während die Verbände einen ergebnisoffenen Prozess forderten, 
gingen die Vertreter der Kita-Gesellschaft von der Fortsetzung der erfolgreichen und bewährten 
Arbeits- und Organisationsstrukturen aus. Demnach ist aktuell kein Weg erkennbar, der zu einem 
gemeinsamen Dach für alle evangelischen Kitas führen könnte. Allerdings ist die Konsolidierung 
der Trägerlandschaft stark fortgeschritten. Zu den zwei großen Einheiten im Ev. Kitaverband Essen 
und der Diakoniewerk Kindertagesbetreuung gGmbH gesellen sich noch vier gemeindliche Einzel-
träger und ein freier Träger. 
 
Die Zusammensetzung des Fachausschusses und seine Arbeitsweise haben sich seit 2017 sehr 
verändert. Spiegelte die Zusammensetzung am Anfang noch ansatzweise die evangelische Trä-
gerlandschaft wider, ist das 2021 nicht mehr das Fall. Die Häufigkeit der Sitzungen ist eindeutig 
zurückgegangen, die Beschlussfähigkeit war zuletzt öfter nicht gegeben oder Termine fielen ganz 
aus, sinnvolle Nachberufungen sind aufgrund der aufgezeigten Entwicklungen fraglich. Mehrmals 
wurde im Ausschuss bereits überlegt, ob nach der Erledigung der Arbeitsaufträge beispielsweise 
nicht ein zweimaliges Treffen im Jahr zum allgemeinen Austausch angemessen wäre. 
 
4. Fazit 
 
Der Fachausschuss evangelische Kindertageseinrichtungen hat seine Arbeit abgeschlossen. Die 
meisten Arbeitsaufträge der Kreissynode von 2015 wurden positiv zu Ende geführt. Andere Aufga-
ben und kontroverse Problemstellungen haben sich durch Entscheidungen außerhalb des Fach-
ausschusses erledigt oder wurden gelöst. Für eine alle Träger umgreifende Kita-Struktur gibt es 
kein einvernehmliches Format und auch kein von allen geteiltes Interesse. 
 
Dennoch sind die Kitas in Trägerschaft von evangelischer Kirche und Diakonie auf einem guten 
Kurs. Sie sind weitaus besser aufgestellt als 2015 und können einen angemessenen Beitrag zum 
öffentlichen Bildungsauftrag mit einem evangelischen Profil leisten. Ein regelmäßiger Austausch 
und notwendige Verabredungen der Träger können in den vorhandenen Strukturen erfolgen. 
Hierzu würde sich insbesondere die Trägerkonferenz anbieten. Die Kreissynode wird deshalb ge-
beten, den Fachausschuss Kitas nach getaner Arbeit wieder aufzulösen. 
 
Andreas Müller 
Diakoniepfarrer 
13.09.202 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Kreissynode nimmt den Rückblick auf die bisherige Arbeit des Fachausschusses evangelischer 
Kindertageseinrichtungen zur Kenntnis und bedankt sich bei den Mitgliedern des Ausschusses für 
die geleistete Arbeit. Aufgrund der erfolgten Erläuterungen wird festgestellt, dass der Ausschuss 
seinen Arbeitsauftrag erfüllt hat. Die Kreissynode beschließt daher, den Fachausschuss Evangeli-
sche Kindertageseinrichtungen aufzulösen. 
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7. Wahlen 

 
7.1 Wahl einer Assessorin / eines Assessors für den Kirchenkreis Essen 

 
Der derzeitige Assessor, Pfarrer Heiner Mausehund, wird mit Wirkung vom 01.01.2022 in den 
Ruhestand versetzt. Aus diesem Grund erfolgt gemäß Artikel 166 Absatz 8 der Kirchenordnung 
eine Nachwahl für die Restdauer der Amtsperiode, die im Jahr 2028 endet.  
 
Der Nominierungsausschuss stellt zur Wiederbesetzung des Assessor*innenamtes Frau Pfarrerin 
Monika Kindsgrab (Berufsschule für Hörgeschädigte) und Herrn Pfarrer Johannes Heun 
(Ev. Kgm. Königssteele zu Essen-Steele) zur Wahl. 
 
Die Selbstvorstellungen der nominierten Kandidat*innen sind den Synodenunterlagen beigefügt. 
 

 
 
7.2 Stiftungsrat Sozialdiakonische Stiftung 

 
Die Amtszeit der Mitglieder des Stiftungsrates für die Sozialdiakonische Stiftung im Kirchenkreis 

Essen beträgt gem. § 6 Absatz 2 der Satzung acht Jahre und endet mit der Amtsperiode im Jahr 

2026. 

 

Frau Claudia Hartmann möchte ihre Mitgliedschaft vor Ablauf der Amtszeit beenden. Ebenso en-

dete die Amtszeit von Frau Heike Tenberg, die als Mitglied der Synode in den Stiftungsrat berufen 

wurde, durch die Beendigung ihrer Tätigkeit als Fachberatung für Kindertageseinrichtungen vor 

Ablauf der Amtszeit. 

 

Der Nominierungsausschuss schlägt in Absprache mit dem Vorsitzenden des Stiftungsrates für die 
Nachfolge von Frau Claudia Hartmann eine Person mit Vernetzungen im Bereich der 
Senior*innenarbeit vor. Frau Antje Behnsen, Leiterin des Zentrums 60plus in Altenessen, hat auf 
Anfrage des Nominierungsausschusses ihre Bereitschaft bekundet, im Stiftungsrat mitzuarbeiten.  
 
Für das zu berufende Mitglied aus der Mitte der Kreissynode und Nachfolgerin von Fachberaterin 
Heike Tenberg, wurde die neue Fachberatung für Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis 
Essen, Frau Katrin Rave, angefragt, die ebenfalls ihre Bereitschaft zur Mitwirkung in diesem Gre-
mium signalisiert hat.  
 
Der Nominierungsausschuss schlägt daher folgende Personen zur Wahl in den Stiftungsrat der 
Sozialdiakonischen Stiftung vor: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Auf Empfehlung des Nominierungsausschusses beruft die Kreissynode gemäß § 6 Absatz 3 der 
Satzung für die Sozialdiakonische Stiftung des Kirchenkreises Essen folgende Personen als Nach-
folgerinnen für die verbleibende Amtszeit bis zum Jahr 2026 in den Stiftungsrat: 
 
1. Frau Antje Behnsen, Leiterin des Zentrums 60plus der Ev. Kgm. Altenessen-Karnap 
 
2. Frau Katrin Rave, Fachberatung für Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Essen 
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7.3 Entsendung eines stellvertretenden Mitglieds in den Vorstand des Rech-

nungsprüfungsamtes  
 
Durch den Kirchenkreis Essen sind in den Vorstand des Rechnungsprüfungsamtes ein Mitglied 
und ein stellvertretendes Mitglied zu entsenden.  
Im Herbst 2016 wurde Frau Ulrike Bauza zum Mitglied berufen. Herr Henning Aretz, der zum Stell-
vertretenden Mitglied berufen wurde, hat sein Amt vor Ablauf der Amtszeit niedergelegt. 
 
Der Nominierungsausschuss schlägt Herrn Hanns-Joachim Garms, Kirchmeister der Ev. Emmaus-
Gemeinde Essen, als stellvertretendes Mitglied für Frau Ulrike Bauza im Vorstand des Rechnungs-
prüfungsamtes vor. Herr Garms hat sich dazu bereit erklärt, diese Position zu übernehmen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Kreissynode entsendet für den Kirchenkreis Essen Herrn Hanns-Joachim Garms als stellver-
tretendes Mitglied in den Vorstand des Rechnungsprüfungsamtes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Name: Heun 

 
Vorname: Johannes 

  

Alter:   42         

         

 

 

 

 

 

 

 

derzeitige Stelle:    

Ev. Kirchengemeinde Königssteele zu Essen-Steele (75%) seit 1.10.2013 

Ev. Kirchengemeinde Essen-Rüttenscheid (25%) seit 1.3.2021    
  

 
Meine Gründe für die Kandidatur als Assessor 

 
Mich reizt am Amt des Assessors besonders sein Schwerpunkt auf unseren Diensten, 
die synodal angelegt und funktional spezialisiert sind. In ihrer Begleitung und Entwick-
lung sehe ich eine herausfordernde und zentrale Aufgabe für unseren gemeinsamen 
Weg als Evangelische Kirche in Essen. Dabei empfinde ich gerade auch die Zusam-
menarbeit u.a. mit ökumenischen und kommunalen Partner*innen, anderen Kirchen-
kreisen und diakonischen Trägern als besonders interessant. 
 
Eine Perspektive über einzelne Dienste, Gemeinden und Initiativen hinaus hat mich 
schon immer angetrieben. Ich erlebe die Vielfalt unserer Kirche als Reichtum und 
schätze die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen aus dem Pfarrkonvent und anderen 
Berufsgruppen, sowie mit ehrenamtlich Engagierten sehr. Meinen Blick über einzelne 
Bereiche hinaus auf das Gemeinsame will ich gerne noch stärker einbringen und be-
werbe mich deshalb um das Amt des Assessors. 
 
Themen, für die ich stehe  
 
1. Kommunikation – ich will meine Möglichkeiten nutzen, um konstruktive Kommunika-
tion und tragfähige Entscheidungen in Teams, Gremien und Netzwerken zu fördern. 
Gelingende Kommunikation ist die Grundlage, um Veränderungen zu gestalten und 
unseren kirchlichen Auftrag zu erfüllen. 
 
2. Partizipation - ich möchte die Fragen nach Mitwirkung und Mitbestimmung in kom-
plexen Organisationen auch im Kirchenkreis nach vorne bringen. Die Landessynode 
hat dazu bereits gute Impulse gegeben. Meine Idee von Partizipation berührt auch das 
Bild unserer Kirche als Netzwerk-Organisation. Die Kommunikation in Netzwerken fin-
det auf Augenhöhe statt. Jeder Beitrag ist willkommen und geschätzt. Ich glaube, wir 
können das große Potential der Menschen in unserer Kirche und Gesellschaft noch 
viel mehr zu Entfaltung bringen, wenn wir uns hier weiter entwickeln. 
 
3. Veränderung – wir erleben in unserer Zeit viele, schnelle Veränderungen und tief-
greifende Transformationen. Ich bin ein Mensch, der darin zahlreiche Chancen er-
kennt. Mich inspirieren Organisationen, in denen schon jetzt gar nicht mehr von 
„change management“ gesprochen wird. Mein Traum von Kirche ist, dass der perma-
nente Wandel auch bei uns ein ganz normaler Teil des Lebens unserer Organisation 
wird und wir mit Veränderungen ebenso selbstverständlich umgehen. 



 
4. Digitale Kirche – Kommunikation und Partizipation gehören zu den Kernthemen ei-
ner digitalen Gesellschaft. Wie sieht Kirche in einer digitalen Gesellschaft aus? 

Wie sieht digitale Kirche in Essen aus? Ich sehe dabei viele Fragen, Erwartungen und 
große Chancen in der ganzen Bandbreite von Serviceorientierung, Verwaltung, Mit-
gliederkommunikation, Ökumene bis hin zu Formen der Vergemeinschaftung und Ver-
kündigung als Teil der „Kirche im Netz“. 
 
5. Ökologie - ich freue mich auf eine Kirche, die unsere Erde so sehr liebt, dass sie 
deutliche Taten sprechen lässt, wo es um die Bewahrung der Schöpfung und globale 
Klimagerechtigkeit geht. 
 
Erfahrungen und Fähigkeiten, die ich mitbringe  
 
Was ich persönlich im Dienst in unserer Kirche einbringe, ist für mich ein Puzzleteil, 
das erst mit anderen gemeinsam Sinn ergibt. Mir ist die vertrauensvolle Zusammenar-
beit in dauerhaften Teams und Projekten wichtig, weil dabei individuelle Sichtweisen, 
Erfahrungen und Kompetenzen gemeinsam zum Tragen kommen.  
 
Ich habe umfangreiche Erfahrungen im kirchlichen und sozialen Bereich gesammelt 
angefangen bei ehrenamtlichem und nebenberuflichem Engagement während meiner 
Schul- und Studienzeit. Stark geprägt hat mich dabei neben den Gemeinde-
erfahrungen auch die soziale Arbeit in einer Integrativen Kindertagesstätte, in einem 
Straßenkinder-Projekt in Kapstadt/Südafrika und die Mitarbeit in der Obdachlosenhilfe 
der Berliner Stadtmission. Nach dem Studium in Marburg und Berlin kam ich 2008 
zum Vikariat in den Kirchenkreis Essen (Weigle-Haus, Gesamtschule Holsterhausen, 
Krupp-Krankenhaus Rüttenscheid). Anschließend war ich Pfarrer im Probedienst im 
Kirchenkreis Wuppertal (Entlastung des Assessors) und in Essen (Weigle-Haus, Ver-
tretungsdienste im Kirchenkreis). Seit 2013 bin ich Pfarrer in Steele (75%), seit 2014 
auch Vorsitzender des Presbyteriums. Anfang 2021 kam die Beauftragung in der Ge-
meinde Rüttenscheid hinzu. 
 
In den letzten acht Jahren konnte ich auf der Kirchenkreis-Ebene viele Erfahrungen 
sammeln, z.B. als Moderator einer Arbeitsgruppe und Ansprechpartner für den Be-
reich „Glauben im Dialog“ im Kirchenkreis-Konzeptionsprozess. Ich habe in wechseln-
den Teams Pfarrkonvente und Pastoralkollegs vorbereitet und war Mitglied im Kurato-
rium raumschiff.ruhr. Ich vertrete unseren Kirchenkreis in der Landessynode und bin 
Mitglied im Nominierungsausschuss der rheinischen Synode. In Fortbildungen habe 
ich mich zunächst auf Themen der Seelsorge konzentriert und 2020/21 an der Füh-
rungsakademie für Kirche und Diakonie die Weiterbildung „Die Kunst des Führens - 
Führen und Leiten in Kirchenkreisen“ absolviert.  
 
Mein Glaube / meine Theologie in einem Satz 

 
„Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser“. Dieser Satz aus 1. Mose 1,1 
bringt in mir das Vertrauen zum Klingen, dass wir in Gott verbunden sind,  
vom Anbeginn bis zur Vollendung und durch alles Werden und Vergehen hindurch. 
 
Mein besonderer Blick auf’s Ganze der Kirche 

 
Wir sind als Menschen eingebunden in ein großes Ganzes, das über die Kirche und 
kirchliche Organisationen hinausreicht. Deshalb ist für mich entscheidend, dass der 
„Blick auf’s Ganze der Kirche“ noch weiter geht und wir uns nicht mehr als nötig mit 
uns selbst beschäftigen. 



 

Name: Kindsgrab 

 
Vorname: Monika 

  

Alter:   57           
   

 
 
 
 
 
 
 
 
derzeitige Stelle: 
Schulpfarrerin am Berufskolleg für Hörgeschädigte      

  
 
Meine Gründe für die Kandidatur als Assessor*in 
 
Als Essenerin liegt mir die Essener Kirche am Herzen. Als langjährige Pfarrerin in ver-
schiedenen gemeindeübergreifenden Diensten stehe ich für diesen Bereich. 
Als ich gefragt wurde, ob ich zu einer Kandidatur bereit wäre, hat mich das motiviert, 
mich auf dieses Amt zu bewerben und damit Verantwortung zu übernehmen. Das Ver-
trauen, das andere in mich setzen, stärkt mich, den Herausforderungen entgegenzu-
treten, die sich dem Kirchenkreis insgesamt und dem Bereich der gemeindeübergrei-
fenden Dienste insbesondere gerade auftun. Ich möchte gerne meine Erfahrungen, 
Ideen und Kraft einsetzen und dazu beitragen, die Zukunft unserer Kirche zu gestal-
ten. 
 
 
Themen, für die ich stehe  
 
Themen, die mir in meinem Arbeitsfeld begegnen und mir am Herzen liegen, gibt es 
viele – mit wechselnden Prioritäten. Im Moment liegen diese drei obenauf: 

- Frieden zwischen den Religionen 
- das Gelingen von Inklusion  
- Klimagerechtigkeit 

 
 
Erfahrungen und Fähigkeiten, die ich mitbringe  
 
Im Bereich der Gehörlosenseelsorge bin ich seit vielen Jahren mitarbeitend und lei-
tend auf den verschiedenen kirchlichen Ebenen unterwegs: in der Leitung der Konfe-
renz der Gehörlosenseelsorger*innen der Ev. Kirche im Rheinland und als rheinische 
Delegierte in die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für evangelische Gehörlosenseelsor-
ge. Ich konnte Erfahrungen sammeln im Aufsichtsrat des Theodor-Fliedner-Altenheims 
für Gehörlose in Solingen und in den letzten vier Jahren als stellvertretendes Mitglied 
der Kirchenleitung der Ev. Kirche im Rheinland. 
Eine Ausbildung zur systemischen Beraterin hilft mir, Prozesse zu ordnen und zu be-
gleiten. 
 
 
 
 



 
Mein Glaube / meine Theologie in einem Satz 
 
Wenn es nur ein Satz sein darf, dann muss es dieser sein: ‚das wichtigste ist: Höre, 
Israel! Gott ist für uns Gott, einzig und allein Gott ist Gott. So liebe denn Gott, Gottheit 
für dich mit Herz und Verstand, mit jedem Atemzug, mit aller Kraft. Das zweit-
wichtigste Gebot lautet: Liebe deine Nächste und deinen Nächsten wie du dich selbst 
liebst. Kein anderes Gebot ist größer als diese zwei.‘ 
 
 
Mein besonderer Blick auf’s Ganze der Kirche 
 
Die Kirche hält die Verheißung des Reiches Gottes wach unter den Menschen dieser 
Welt und dieser Zeit – die Verheißung einer neuen Welt voll Frieden und Gerechtig-
keit. Gleichzeitig bietet sie selber einen Vorgeschmack darauf. Das erfahre, erlebe und 
spüre ich - zwar nicht immer und überall - aber immer mal wieder z.B. da, wo alle ge-
meinsam und gleichberechtigt  mitanpacken, – oder da, wo Benachteiligten zu ihrem 
Recht verholfen wird, - oder da, wo es trotz schwieriger struktureller Entscheidungs-
prozesse gelingt, allen Beteiligten Recht zu tun. 
 
 
 
 































zu 8.1.1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































































EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN 
Kirchenkreis Essen 

Kreissynode am 12./13.11.2021 

 

 
 
 
 
 

TAGESORDNUNGSPUNKT 9 
 

 
 

9. Berichte 
 

  

9.1 
 
 
 
 
 

Bericht der Verwaltungsleitung 
 
 
 
 
 

 Katja Wäller 

    
    
    
    
    
  

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN 
Kirchenkreis Essen 

Kreissynode am 12./13.11.2021 

 

 
 
 
 

9. Berichte 
 
9.1 Bericht der Verwaltungsleiterin 

 
Bericht Verwaltungsleitung gemäß § 6 Abs. 5 des Verwaltungsstrukturgesetzes 
Tagung der Kreissynode am 13. November 2021 
 

-Eine besondere Zeit: Gemeinschaft stärken 

Die Wintermonate im Jahr 2020/2021 und das Frühjahr 2021 waren auch für die Verwaltung eine 
sehr herausfordernde Zeit. Strikte Regelungen in beiden Häusern des Verwaltungsamtes wurden 
noch einmal verstärkt. Weder Besuche zwischen Mitarbeitenden der Häuser, noch längere persön-
liche Gespräche in den Abteilungen waren angesichts der pandemischen Lage möglich. Auch die 
üblichen Ortstermine bei Ihnen in den Gemeinden wurden ausgesetzt. Zudem wurde in Umsetzung 
der Corona-Arbeitsschutzverordnung in weiten Teilen in „Homeoffice“ gearbeitet. 
Das alles hat an den Nerven der Mitarbeitenden gezerrt. Dennoch haben die Einschränkungen in 
der täglichen Arbeit die enge Gemeinschaft noch gestärkt. Glücklicherweise sind nahezu alle Mit-
arbeitenden gesundheitlich gut durch diese Zeit gekommen und wir können nun hoffentlich einer 
entspannteren Phase entgegensehen. 
Bei einem Fest auf dem Parkplatz des Hauses der Kirche am 10.9.2021 konnten die Mitarbeiten-
den, aber auch alle Mieterinnen und Mieter des Hauses, die persönlichen Gespräche wieder auf-
nehmen.  
Mein Dank gilt allen Mitarbeitenden, die sich in den vielen Monaten der Pandemie so vorbildlich 
und achtsam verhalten haben! 
 

-Arbeiten in der Pandemie: Gelungenes fortführen 

Die notwendigen Arbeitsumstellungen wurden in allen Abteilungen (ebenso in allen Referaten) in-
nerhalb kürzester Zeit vorgenommen. Das Arbeiten per Videokonferenz wurde erlernt, die notwen-
digen Geräte bereitgestellt und umgerüstet. Unsere „IT Admins“, Herr Optenhöfel und Herr Gregor 
(und später auch Herr Böhnke) haben uns alle so gut unterstützt, dass die Veränderung der Ar-
beitsweise schnell gelungen ist.  
„Mobiles Arbeiten“ – Arbeiten von zu Hause oder auch anderen Orten, ist für nahezu alle Mitarbei-
tenden Alltag geworden und konnte im Kontakt mit den Gemeinden, Einrichtungen, Werken und 
untereinander gut genutzt werden. 
Mit den Lockerungen der Coronaschutzregeln seit den Sommermonaten in diesem Jahr haben wir 
uns daher der Frage gewidmet, welche der erlernten Arbeitsweisen wir auch zukünftig nutzen wol-
len. 
Zunächst wurde die Ausweitung der Arbeitszeiten (von 6:00 bis 21:00 und Samstag bis 13:00) 
dauerhaft bis zum Ende 2021 festgelegt. Die damit einhergehende Flexibilität wird vor allem in den 
Morgenstunden von Mitarbeitenden wahrgenommen. Eine Verlängerung der Ausweitung ist auch 
für die Zukunft geplant. 
In Zusammenarbeit mit der Mitarbeitendenvertretung (MAV) wurden alle Mitarbeitenden zu ihren 
Erfahrungen und Wünschen des „mobilen Arbeitens“ befragt. Das Ergebnis der Umfrage liegt vor 
und wurde ausgewertet. Der weitaus größte Teil der Befragten möchte an der Möglichkeit des 
„mobilen Arbeitens“ unter bestimmten Voraussetzungen festhalten. Technische Lücken wurden 
benannt, ebenso der Wunsch nach Präsenztagen aller Mitarbeitenden in den Abteilungen. 
Seit 1.9.2021 wurde alle Mitarbeitenden gebeten, wieder in Präsenz zu arbeiten. Es zeigte sich, 
dass viele Erfahrungen miteinander aufgearbeitet werden mussten. 
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Zum Ende des Jahres 2021 wird in Folge der Erfahrungen, eine Dienstvereinbarung zum „Mobilen 
Arbeiten“ mit der MAV die Einzelheiten regeln. Einhergehend mit einem Antrag und entsprechen-
der Fortbildung wollen wir ab dem 1.1.2022 „mobiles Arbeiten“ mit festgelegten Eckpunkten er-
möglichen. 
Die notwendige technische Ausrüstung (insbesondere die Telefonie) wird durch die Abteilung 
Organisation bedacht. 
Auch das Arbeiten per Videokonferenz wird ein Bestandteil des Alltags bleiben können. Es hat sich 
bewährt, kurze Besprechungen per Zoom abzuhalten, Wege und Zeit werden gespart. Unterlagen 
können direkt am Bildschirm gemeinsam bearbeitet werden. 
 

-Haus der Kirche und Böhmerhaus: Geduldsproben 

Belastet hat die Arbeit im Haus der Kirche ein schwerer Schaden des Stromgenerators Ende des 
Jahres 2020 auf dem Parkplatz. Einige Tage war ein „normaler“ Betrieb nicht möglich, zum Glück 
konnten Datensicherungen rechtzeitig vorgenommen werden. 
Ein Wasserschaden im Church im Jahr 2021 führte zu massiven Folgen für das Restaurant und 
die Mitarbeitenden. Auch im Haus der Kirche wurden wir im Keller durch das Wasser betroffen. 
Nach wie vor halten wir mit dem Eigentümer der Gebäude Logenstraße (angrenzend an den Park-
platz) daran fest, diese nach einer umfassenden Sanierung zu mieten. Die entsprechenden Pläne 
sind fertiggestellt. In die Gebäude werden sowohl das Behindertenreferat als auch die Personal-
abteilung des Böhmerhauses ziehen können. Coronabedingt werden sich jedoch die zeitlichen 
Ziele des Umbaus und der Umzüge absehbar verzögern. 
 

-Haushaltskonsolidierung: Festgelegte Ziele verfolgen 

In den Jahren 2018/2019 wurden im Rahmen eines umfangreichen Prozesses mit allen Abteilun-
gen Sparziele für die Verwaltung bis zum Jahr 2025 festgelegt. 
Die Abteilungen setzen die festgelegten Ziele konsequent um. Wie dem Finanzbericht zu entneh-
men ist, konnte die Verwaltung mittlerweile durch Personalstellenveränderungen einen großen Teil 
der Einsparsumme realisieren. Es ist daher absehbar, dass das Sparziel mit Sicherheit erreicht 
werden wird. 
Herausfordernd ist es dabei nach wie vor, dass für immer neue Prozesse (die inhaltlich deutlich 
unterstützt werden) zusätzliche Arbeitsleistungen benötigt werden. Da bestehende Prozesse, wie 
etwa die Umstellung auf Wilken oder in der Friedhofsverwaltung auf die Software HADES bei wei-
tem noch nicht abgeschlossen sind, sind neue, zusätzliche Aufgaben schwer zu bewältigen. 
So war bei Beschlussfassung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt nicht 
deutlich, welche immense Arbeitsleistung unter anderem in der Personalverwaltung anfallen 
würde. 
Gleiches gilt für den Beschluss der Landeskirche, von allen Gebäuden einen „Klimacheck“ zu er-
stellen. Dafür sind umfangreiche Vorarbeiten in der Abteilung Gebäudemanagement und Immobi-
lienentwicklung in Zusammenarbeit mit den Baukirchmeister:innen erforderlich. 
 

-Personal: Planmäßige Reduzierung 

Durch stetigen und planmäßigen Abbau von Stellen (-anteilen) kann für das Jahr 2022 von 86,57 
Vollzeitstellen ausgegangen werden. 
Besonders herausfordernd ist dabei, parallel zur Auslagerung von Arbeitsbereichen an die Bauge-
nossenschaft MWB die Personalkosten in der entsprechenden Abteilung zu reduzieren. 
Zu Einzelheiten verweise ich auf den Personalbericht des Leiters der Personalabteilung, Herrn 
Marunga (Anlage 1) 
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-Berichte der Abteilungen und Innenrevision: Vielfalt! 

Wie auch in den letzten Jahren, haben die Leitungen der Abteilungen und der Innenrevision einen 
Kurzbericht über ihre laufende Arbeit gegeben, die Berichte sind in der Anlage (2) beigefügt. Sie 
geben einen guten Eindruck der ausgezeichneten Arbeit in den Abteilungen wieder, zeigen aber 
auch die Grenzen des „Machbaren“ auf. 
Alle Leitungen haben dieses herausfordernde Jahr in hohem Maße professionell gemeistert und 
ihre Mitarbeitenden durch die anstehenden Herausforderungen geführt. 
In regelmäßigen Gesprächen stimmen wir uns vertrauensvoll über Ziele und deren Umsetzungen 
in den Abteilungen gemeinsam ab.  
Bei den vielen zu beratenden Themen ist es für Herrn Marunga und mich besonders hilfreich, auf 
ein vertrauensvolles und gutes Miteinander mit der MAV zurückgreifen zu können.  
 

-Ausblick 2022: Strukturaufgaben stehen an 

Neben den bekannten Arbeitsanforderungen in allen Abteilungen werden wir verstärkt auch an 
Prozessen der Landeskirche teilnehmen. Als größter Kirchenkreis in der Landeskirche können wir 
viel Erfahrung und Wissen weitergeben, aber auch durchaus von den anderen Kirchenkreisen ler-
nen. 

Beispiele: 

Internes Kontrollsystem (IKS) 

Alle kirchlichen Verwaltungen sind verpflichtet, interne Kontrollsysteme ihrer Arbeit zu installieren. 
Ziel ist es, Fehler zu erkennen und künftig durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Hierzu 
gehören Prozessbeschreibungen, Berichte, regelmäßige Besprechungen, Feedback, Controlling, 
Mitarbeitendengespräche etc. 
Die Landeskirche hat zu verschiedenen Themen Arbeitsgruppen gebildet, um Kontrollsysteme zu 
identifizieren oder zu entwickeln. Nahezu alle Abteilungen, die Innenrevisorin und die Geschäfts-
führung haben in Arbeitsgruppen der Landeskirche mitgearbeitet. Die Ergebnisse werden in ein 
Handbuch einfließen, dieses kann dann auf dem Portal der EKiR abgerufen werden. 

Benchmarking 3.0 

Das Verwaltungsstrukturgesetz sieht in §12 Abs. 3 VerwG vor, dass sich die kirchlichen Verwal-
tungen der Landeskirche möglichst anhand von Zahlen und Zielen vergleichen, um eine angemes-
sene Beurteilung der Wirtschaftlichkeit darstellen zu können. Ziel ist es auch, die Verwaltungsarbeit 
konformer zu gestalten und voneinander zu lernen. 
Hierzu hat die Landeskirche einen sogenannten Benchmarkingprozess aufgesetzt, der mittlerweile 
im dritten Jahr läuft. 16 Kirchenkreise nehmen teil, unter anderem seit diesem Jahr auch die Ver-
waltung des Kirchenkreises Essen. Betrachtet werden die Bereiche Personal, Finanzen und (neu) 
Gemeindesachbearbeitung. Alle drei Leitungen der Abteilungen nehmen an den Sitzungen und 
Workshops teil. Gemeinsam mit Mitarbeitenden ihrer Abteilungen führen sie zurzeit einen „Selbst-
check“ ihrer Aufgaben durch.  
In den ersten Sitzungen des Prozesses hat sich gezeigt, dass die höchst unterschiedlich arbeiten-
den Verwaltungen der Landeskirche nur sehr schwer in ihren Arbeitsabläufen vergleichbar sind. 
Dennoch sind die zusammengetragenen Ergebnisse interessant, die Teilnehmenden lernen viel 
voneinander und vernetzen sich. 

Zukunftsworkshop 

Alle Superintendent:innen und Verwaltungsleitungen sind zu einem Workshop der Landeskirche 
im Januar 2022 eingeladen, Thema wird die „Zukunft der Verwaltung“ sein. Die ersten Benchmar-
kingergebnisse werden dort einfließen. 
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Wege mit anderen 

Verstärkt ergeben sich Gelegenheiten, Arbeitsbereiche mit anderen kirchlichen Verwaltungen zu-
sammenzuführen und perspektivisch auch formal größere Einheiten zu bilden. In der Region Nord 
und Niederrhein treffen sich die Verwaltungsleitungen der elf Kirchenkreise regelmäßig zu entspre-
chenden Abstimmungen. Entsprechende Treffen gibt es ebenso in den Bereichen Finanzen und 
Personal. 
So haben die Kirchenkreise Duisburg, An der Ruhr und Essen in enger Zusammenarbeit die Aus-
lagerung von Teilen des Gebäudemanagements an die Genossenschaft MWB in Mülheim an der 
Ruhr geplant und umgesetzt.  
Auch in Bereichen Kita-Management, Finanzen und Personal sowie im Bereich der Immobilienent-
wicklung wollen die Verwaltungen vernetzter arbeiten. 
 

Zum guten Schluss: Ausblicke 

Co Working-Raum 

In den nächsten Wochen kann nun die Umgestaltung eines Sitzungsraumes zu einem Co-Working 
Raum begonnen werden. Neben einem Faitrade-Automaten, einem Bücherschrank (Bücher ein-
stellen, Bücher entnehmen) und einer Pausenecke, werden vier moderne Arbeitsplätze vorhanden 
sein. Diese können frei genutzt werden. 

Bienen 2.0 

Nächstes Jahr beginnen neue Imkerkurse, die während der Pandemie leider ausfallen mussten. 
Interessierte Mitarbeitende werden eingeladen, an einem solchen Kurs teilzunehmen. Geplant ist, 
danach wieder einige „Völker“ am Haus der Kirche zu beherbergen und Honig zu produzieren. 

Küsterpost 

Das Projekt der umweltschonenden Postlieferung in die Gemeinden und zurück in das Haus der 
Kirche läuft reibungslos in mittlerweile 13 Kirchengemeinden. Nachdem Herr Haentjes dies zuver-
lässig als Aufgabe übernommen hatte, steigt nun Herr Kisselbach in das Projekt ein und fährt an 
Donnerstagen die Post. Im Jahr 2022 wird es eine Entscheidung über die mögliche Verstetigung 
dieser Aufgabe geben. 
 
 
Katja Wäller, November 2021 
 
 
 
 
Anlage(n): 

 

1. Anlage 1 Personal- und Stellenplanbericht 2022 für das Ev. Verwaltungsamt Essen 
2. Anlage 2 Berichte der Abteilungsleitenden und Innenrevision 
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Anlage 1 zu TOP 9 

 

Personal- und Stellenplanbericht 2022 

für das Evangelische Verwaltungsamt Essen 

Nach den Vorgaben der Wirtschafts- und Verwaltungsordnung sind im Stellenplan die Soll-

Stellen aller im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und der nicht nur vorübergehend 

privatrechtlich Beschäftigten gerechnet nach Vollzeitäquivalenten mit Angabe der Besoldungs- 

oder Entgeltgruppe auszuweisen.  

Im Vergleich zu den Stellenplänen der Jahre 2019 bis 2021 zeigt sich, dass die eingeleitete 

Konsolidierungsphase mit einem moderaten, aber steten Abbau von Stellen – und damit 

letztlich auch der Reduzierung der Personalkosten – auch 2022 weiter fortgesetzt wird. 

Nachfolgend die Entwicklung der SOLL-Stellen der Jahre 2019 bis 2022: 

2019: 99,49 Stellen 

2020: 91,89 Stellen 

2021: 89,41 Stellen 

2022: 86,57 Stellen. 

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich für 2022 bei den SOLL-Stellen ein Minus von 2,84 Stellen 

und bei der IST-Besetzung von ebenfalls minus 2,84 Stellen. 

Im Jahr 2021 eingetretene Personalveränderungen, die im Stellenplan 2022 ihren Niederschlag 

finden, waren häufig geprägt von vorgezogener Altersfluktuation – hervorgerufen auch durch 

flankierende politische Maßnahmen aufgrund der Coronavirus-Pandemie – sowie der Folge von 

beruflichen Veränderungswünschen von Mitarbeitenden.  

Bei wieder zu besetzenden Stellen wurde versucht, dies durch interne Umsetzungen zu 

gestalten. 

Weitere Stelleneinsparungen sind auf die im Juli 2021 begonnene Auslagerungen von Aufgaben 

aus dem Arbeitsbereich Gebäudemanagement an einen externen Dienstleister zurückzuführen. 

Stelleneinsparungen stehen aber auch häufig im Widerspruch zu neuen Verpflichtungen und 

Herausforderungen, denen sich das Verwaltungsamt stellen muss und bei denen eine 

ausreichende Personaldecke unumgänglich ist. 

I. Abteilungsbezogene Veränderungen im Stellenplan: 

Leitung und Stabsstellen 

• Unveränderte Stellenausstattung.  

• Neu ist, dass der Kirchenkreis erstmalig eine Ausbildungsstelle im Bereich der EDV  

 anbietet. 

• Zum 01.08.2022 ist auch wieder eine Ausbildung in der Verwaltung vorgesehen. 
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Friedhöfe 

Anpassung des Stellenplans um + 0,10 Stelle an die tatsächliche Personalausstattung. 

Organisation 

• Ausweitung um eine 0,15 Stelle für „Fahrradkurier“. Die Stelle wird aus dem Innovations- 

 fonds finanziert. Inhaltlich gehört sie zum Bereich Organisation, war bisher dort aber noch  

 nicht ausgewiesen. 

• Aus organisatorischen und personellen Gründen wurden teilweise Anpassungen bei  

 einzelnen Arbeitsfeldern vorgenommen. Diese sind stellenneutral. 

Personalabteilung 

• Übernahme einer 0,50 Stelle für Pfarrstellenverwaltung aus der Abteilung  

 Superintendentur und Management der Kindertageseinrichtungen. 

Der Bereich der Pfarrdienstverwaltung und Pfarrstellenverwaltung erfolgt jetzt vollständig 

zentralisiert in der Personalabteilung. 

Finanzabteilung 

• Bereich Finanzen Kirchenkreis:  

 Aufhebung von 0,82 Sachbearbeitungsstellen aufgrund der Freistellungsphase einer  

 Mitarbeiterin bei Altersteilzeit. 

 Aufhebung von 0,50 Sachbearbeitungsstellen für das Arbeitsgebiet Einführung der  

 Umsatzsteuer. 

• Bereich Haushalt:  

 Ausweitung um 0,14 Sachbearbeitungsstellen im Bereich Rechnungserfassung 

Immobilienentwicklung und Gebäudemanagement 

• Gesonderte Ausweisung der Funktion für Immobilienentwicklung. 

• Abbau im Bereich Bauen und Liegenschaften von insgesamt 1,49 Stellen durch die  

 Auslagerung von Aufgaben an einen externen Dienstleister. 

Superintendentur und Management der Kindertageseinrichtungen 

• Aufhebung von 0,90 Sachbearbeitungsstellen (Aufsicht und Pfarrstellenverwaltung), davon  

 0,50 Stellen verlagert in die Personalabteilung und 0,40 Stellen aufgehoben. 

• Veränderte interne Zuordnungen zwischen Superintendentur und Kita-Management. Die  

 Veränderungen sind stellenneutral. 

Gemeindesachbearbeitung 

• Stellenplan unverändert. 
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II. Altersteilzeitvereinbarungen 

Insgesamt sind zum Stichtag 31.07.2021 neun Altersteilzeitarbeitsverhältnisse im Verwaltungs-

amt vereinbart. Davon befinden sich sieben Mitarbeitende in der Arbeitsphase, zwei Mitar-

beitende sind in der Freistellungsphase. 

2022 endet kein Altersteilzeitarbeitsverhältnis. 

III. Fehlzeiten 

Regelmäßig werden an dieser Stelle Angaben zu krankheitsbedingten Fehlzeiten veröffentlicht. 

Häufig sind daraus auch Rückschlüsse möglich, in welchem Umfang Mitarbeitende zusätzliche 

Belastungen am Arbeitsplatz erfahren. Insbesondere das betriebliche Eingliederungsmana-

gement kann dabei hilfreich sein, weitere Fehlzeiten zu reduzieren und die Einsatzfähigkeit am 

Arbeitsplatz zu stabilisieren. Allerdings sind valide Aussagen für 2021 zum jetzigen Zeitpunkt 

wie schon 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie schwierig. 

Die Fehlzeiten bis zum Stichtag 31.07. summieren sich insgesamt auf die Größenordnung der 

Nettojahresarbeitszeit einer Vollzeitstelle. Davon verteilen sich mehr als 2/3 der Fehlzeiten auf 

10 Mitarbeitende. 

IV. Ausbildung/Qualifizierung im Verwaltungsamt 

Zum 01.08.2021 wurde im Verwaltungsamt ein Ausbildungsplatz für den Ausbildungsberuf 

„Fachinformatik für Systemintegration“ eingerichtet, der auch entsprechend besetzt werden 

konnte. Neben der Deckung des eigenen Bedarfs kommen wir damit auch der gesellschaftlichen 

Verantwortung bei der Ausbildung von jungen Menschen nach. Die entsprechenden Rahmen-

bedingungen im Kirchenkreis wurden dafür wurden extra geschaffen. 

Im Juli hat die Auszubildende des Jahrgangs 2018/2021 für den Beruf der/des Verwaltungsfach-

angestellten ihre Prüfung erfolgreich abgelegt und konnte auf eine freigewordene Stelle in der 

Finanzabteilung übernommen werden. Für 2022 soll ebenfalls wieder ein Ausbildungsplatz für 

Verwaltungsfachangestellte ausgeschrieben werden. 

Die Ableistung von Praktika als Form von Orientierung oder Qualifizierung in der kirchlichen 

Verwaltung für Externe konnte 2020/2021 coronabedingt nur sehr sporadisch angeboten 

werden. Erste neue Anfrage liegen bereits vor und befinden sich in der Prüfung. 

Von der Möglichkeit der Qualifizierung – entweder als arbeitsplatzbezogene, zielgerichtete 

Fortbildungsmaßnahme oder als berufliche oder allgemeine Weiterbildung haben Mitarbei-

tende Gebrauch gemacht. Allerdings waren Veränderungen im Angebotsformat unumgänglich. 

Gerade auf diesem Sektor haben Online-Veranstaltungen eine große Resonanz erfahren und 

sich zunehmend etabliert. 

Thilo Marunga, Leitung Personalabteilung 
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Anlage 2 zu TOP 9 

Berichte der Abteilungsleitenden und Innenrevision 

 

Bericht aus der Finanzabteilung 

1. Herausforderungen 2021 

A) Die Softwareumstellung hat auch in 2021 einen erhöhten Arbeitsaufwand verursacht, so 

dass wir noch nicht von einem Regelbetrieb sprechen können. Dies bedeutet nach wie vor 

eine große Belastung für die Mitarbeitenden. Mittlerweile werden die Arbeitsabläufe jedoch 

routinierter. Die Funktionsfähigkeit der Software ist in allen Bereichen gegeben, wobei 

Anpassungen und Ergänzungen immer noch erforderlich sind.   

Die Aufarbeitung der Arbeitsrückstände – verursacht durch eine Vielzahl von einmaligen 

Buchungsarbeiten - sowohl in den Bereichen Jahresabschlüsse als auch in der Bearbeitung der 

Kontoauszüge - bildet daher den derzeitigen Schwerpunkt in der Finanzabteilung. 

B) Allerdings benötigt auch das Projekt Umsatzsteuer-Einführung in Körperschaften öffentlichen 

Rechts seit dem Sommer bereits wieder mehr Kapazität und wird im Jahr 2022 breiten Raum 

einnehmen. Von unseren 26 Kirchengemeinden werden nach Stand 31.12.2019 sechzehn 

Gemeinden steuerpflichtig. Durch den Wechsel in den Presbyterien werden teilweise noch-

malige Gespräche zum Systemwechsel mit einzelnen Kirchengemeinden erforderlich. Dieses 

Projekt ist von seiner Bedeutsamkeit wichtiger als der Softwarewechsel und verlangt in der 

Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Kirchengemeinde eine große Disziplin. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass ab 2023 ordnungsgemäße Umsatzsteuer-Voranmeldungen in der 

Finanzabteilung vorbereitet werden können. Dies setzt die zeitnahe Einreichung von Belegen/ 

Abrechnungen und deren Verbuchung voraus. Es erfolgt eine Prozessbegleitung durch einen 

Wirtschaftsprüfer. 

Von einer nochmaligen Verschiebung des Einführungstermins kann nicht ausgegangen werden. 

2. Personelle Veränderungen 

Drei Mitarbeitende sind aufgrund Verrentung ausgeschieden, so dass ein personeller Rückbau 

erfolgt ist. Eine Mitarbeiterin des VA ist in die Finanzabteilung gewechselt.  

Ferner ist ein Mitarbeiter der Buchhaltung auf eigenen Wunsch ausgeschieden, so dass eine 

Auszubildende übernommen werden konnte. 

Der Finanzkirchmeister als Bindeglied zwischen Presbyterium und Finanzabteilung ist für das 

Tätigkeitsfeld von maßgeblicher Bedeutung und von hohem Wert und ich möchte denen 

danken, die sich bereit erklärt haben, diese Verantwortung zu tragen. 

Regina Voldrich 
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Bericht aus der Personalabteilung 

1. Haushaltskonsolidierung 

Für den Bereich der Personalabteilung sind keine mittelfristigen Einsparungen und keine 

entscheidenden inhaltlichen Verschiebungen vorgesehen. 

Aus inhaltlichen Gründen wurde zum Jahresbeginn die bisher noch auf mehrere Abteilungen 

aufgeteilte Pfarrdienst- und Pfarrstellenverwaltung in der Personalabteilung zentriert und der 

Mitarbeiter aus der Superintendentur übernommen. 

Ein Schwerpunkt Thema in der Personalverwaltung stellt die Digitalisierung von Personal-

unterlagen dar. Nach einem Erstgespräch mit einem Anbieter gegen Ende 2020 war für 2021 

eine Produkterprobung verabredet. Diese wurde aber vorübergehend u. a. aufgrund von 

strukturellen Umstellungen des Anbieters im Bereich der Abrechnung und den damit 

verbundenen Auswirkungen für uns als Kunde zunächst nicht weiterverfolgt. 

Die elektronische Arbeits- und Fehlzeitenverwaltung im Kirchenkreis ist, wo technisch möglich, 

gut eingeführt und wird akzeptiert.  

2. Herausforderungen 

Wie schon 2020, so war auch das Jahr 2021 überwiegend von der Pandemie dominiert. 

Als besondere Herausforderungen sind dabei die Umsetzung des Kurzarbeitergeldes für 

Arbeitsfelder in Schule und Kindertageseinrichtungen, aber auch die Rechtsänderungen, die 

in der Arbeitswelt umgesetzt werden müssen, zu nennen. 

Als weitere Herausforderung erweist sich die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes im Bereich 

der erweiterten Führungszeugnisse für Ehrenamtliche. Hier verläuft die Umsetzung aus 

verschiedenen Gründen teilweise (noch) sehr uneffektiv. 

3. Ausblick 2022 

Die Pandemie hemmt nicht nur, sondern beschleunigt auch die Umsetzung von Maßnahmen. 

Gerade im Bereich des mobilen Arbeitens ist der Kirchenkreis auf dem Weg, Rahmenbedin- 

gungen zu schaffen, die auch für die Personalabteilung die Möglichkeit eröffnen, arbeitsplatz-

unabhängiger zu arbeiten. 

Thilo Marunga 

 

Bericht aus der Abteilung Gemeindesachbearbeitung 

Bericht zur Umsetzung der Beschlüsse der letzten Kreissynode  

In der Gemeindesachbearbeitung wurden aufgrund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin und 

der Nichtwiederbesetzung der Stelle, sowie gleichsam dem Synodenbeschluss über die Ein-

sparung von Verwaltungskosten folgend, die Arbeitsabläufe und Vertretungsregelungen in der 

Abteilung umstrukturiert. Dies wurde den Gemeinden schriftlich mitgeteilt. Die Evaluierung 

wird derzeit dokumentiert, insbesondere wie sich die Neuregelungen auf die Sitzungsbegleitung 

auswirken. Dabei nimmt die Corona-Situation einen besonderen Stellenwert durch 
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Zoomsitzungen und auch Vor- und Nachbereitung vermehrt stattfindender Sondersitzungen in 

diesem Prozess ein. Trotz einer weitgehenden aktuellen Rückkehr in den „Normalbetrieb“ ist 

fraglich, ob das Ergebnis der Evaluierung im Jahresmittel verlässliche Werte liefern kann. Es ist 

daher eher von einer Verlängerung des Evaluationszeitraumes auszugehen. 

Erfreulich ist zu verzeichnen, dass viele Gemeinden das Angebot zur Begleitung der 

Sitzungsvorbereitungen angenommen haben. Die Gründe der Gemeinden, die das Angebot 

bisher leider nicht angenommen haben, sind nicht bekannt. 

In der Meldestelle ist ebenfalls eine Mitarbeiterin ausgeschieden. Da in der Abteilung bereits 

zuvor eine Stundenreduzierung stattgefunden hatte, wurde diese Planstelle durch interne 

Umverteilung wiederbesetzt. 

Im Sekretariat waren keine personellen Veränderungen notwendig. Die neuen Vereinbarungen 

mit den Gemeinden über die Sekretariatsleistungen wurden mit unveränderter Stundenzahl 

geschlossen. 

Mike Breitenstein 

 

Bericht aus dem Kita-Management 

Zum 01.08.2021 ist der Ev. Kindertagesstättenverband Essen gegründet worden, der von neun 

Kirchengemeinden getragen wird. Der neue Ev. Kindertagesstättenverband Essen ist Träger von 

20 Einrichtungen mit insgesamt 66 Gruppen, rund 1.350 Betreuungsplätzen und ca. 350 Mitar-

beitenden (weitere Infos unter: ev-kitaverband-essen.de). Die Einrichtungen der bisherigen 

Kindertagesstättenverbände Essen-Nord und Essen-West und Rüttenscheid sowie die Einrich-

tung der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bedingrade-Schönebeck sind nun unter dem Dach des 

neuen Verbandes vereint. Der Gründung des Verbandes ist eine nicht unerhebliche Vorarbeit 

durch das Kita-Management vorausgegangen, die in enger Abstimmung mit den beteiligten 

Kirchengemeinden, dem Kirchenkreis, den anderen Fachabteilungen im Verwaltungsamt sowie 

der Landeskirche erfolgte. Die Erarbeitung einer genehmigungsfähigen Satzung, die Einrichtung 

eines neuen Mandanten im Wilken-Systems mit Implementierung der vorhandenen Mandanten 

und Daten sowie die Überleitung der Mitarbeitenden in enger Abstimmung mit den zu beteili-

genden Mitarbeitervertretungen sind nur einige Punkte, welche im Zusammenhang mit der 

Gründung zu nennen sind. Ferner ist zu berichten, dass die Ev. Emmaus-Kirchengemeinde 

beschlossen hat, die durch die Fusion der Kirchengemeinde noch in gemeindlicher Trägerschaft 

befindliche Kindertageseinrichtung, in die Trägerschaft des Diakoniewerks zu überführen. 

Bedingt durch diese Veränderungen im Trägerbereich ist eine Neustrukturierung der Abteilung 

erforderlich geworden; mit Information vom 16.08.2021 sind die Kirchengemeinden/Träger von 

Einrichtungen im verfasst-kirchlichen Bereich über die Einzelheiten informiert worden. 

Neben den vorgenannten Punkten konnte das zu erledigende Tagesgeschäft, welches weiterhin 

nicht unwesentlich durch die Pandemie beeinflusst wurde, uneingeschränkt bewältigt werden. 
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Bericht aus der Superintendentur: 

Wie im Rahmen der letzten Berichterstattung erläutert, sind auch im Bereich der Superinten-

dentur durch den Weggang einer Kollegin Anpassungen im Personalbereich erforderlich 

gewesen. Diese konnten im Zusammenhang mit der Neuaufteilung im Bereich Kita-Manage-

ment vorgenommen werden, sodass auch in der Superintendentur nunmehr alle Aufgabenbe-

reiche adäquat abgedeckt sind. Auch hierüber sind die betroffenen Arbeitsbereiche mit 

Schreiben vom 16.08.2021 entsprechend informiert worden. 

Die sowohl im Kita-Management, als auch in der Superintendentur vorgenommen Umstruk-

turierungen, konnten mit den vorhandenen Personalressourcen erfolgen, sodass eine Auswei-

terung von Stellenanteilen nicht erforderlich geworden ist und vakante Stelle nicht mehr 

wiederbesetzt werden mussten. 

Matthias Lohaus 

 

Bericht aus der Abteilung Immobilienentwicklung und Gebäudemanagement 

Im November 2020 hat die Kreissynode sich für die Übertragung des kaufmännischen und des 

technischen Gebäudemanagements an einen externen Dienstleister ausgesprochen. 

In Abstimmung mit einigen BaukirchmeisteInnen wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt, 

welches Grundlage für Gespräche mit mehreren AnbieterInnen war. Es wurden mehrere 

Angebote eingeholt, geprüft und bewertet. Sowohl die Runde der BaukirchmeisterInnen, als 

auch der Fachausschuss für das Verwaltungsamt haben ein positives Votum zu einem der 

vorliegenden Angebote abgegeben. 

In seiner Sitzung am 08.06.2021 hat der Kreissynodalvorstand die Übertragung des kauf-

männischen und technischen Gebäudemanagements für Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie 

für Garagen und Stellplätze an die Mülheimer Wohnungsbau Betreuungs- und Verwaltungs-

gesellschaft mbH (MWB) in Mülheim an der Ruhr beschlossen. 

Bereits zum 01.07.2021 wurden die ersten Gemeinden übertragen, denen an dieser Stelle ein 

besonderer Dank gilt, dass sie sich bereit erklärt haben, diesen neuen, für uns bisher 

unbekannten Weg, mit uns zu gehen. 

Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt schrittweise, da die parallel erfolgende Reduzierung 

personeller Ressourcen in der Abteilung ebenfalls nur sukzessive erfolgen kann. 

Die weiteren Übertragungen von Verwaltungseinheiten der Gemeinden erfolgen ab Januar 

2022 und ab Sommer 2022. 

Die Abteilung hatte auch in diesem Jahr längere, krankheitsbedingten Ausfälle zu bewältigen. 

Diese konnten jedoch zum einen durch befristete Verträge und zum anderen durch die 

spürbare Entlastung durch das Outsourcing kurzfristig aufgefangen werden. Aufgrund dieser 

Entwicklungen kann es auch zukünftig zu Veränderungen der Zuständigkeiten in der Betreuung 

der Gemeinden kommen. 
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Der Bereich Immobilienentwicklung freut sich über weiterhin stark wachsende Nachfrage. 

So hat sich, im Vergleich zum letzten Jahr, die Zahl der Projektideen nahezu verdoppelt, die 

in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bearbeitet werden. 

Als Beispiele für realisierte oder in Realisierung befindliche Projekte sind an dieser Stelle 

genannt:  

- die 4-gruppige KiTa mit sieben Wohneinheiten am Hinseler Feld in Überruhr 

- die im Bau befindlichen Projekte der KiTa der Thomasgemeinde in Frillendorf 

- das im Bau befindliche Mehrfamilienhaus am Villenweg der Gemeinde Königssteele und  

-  die 3-gruppige KiTa mit ebenfalls sieben Wohneinheiten auf einem entwidmeten 

 Friedhofsgrundstück in Kupferdreh. 

Die in diesem Jahr erstmalig stattgefunden Treffen mit den BaukirchmeisterInnen sollen 

verstetigt werden, um die gemeinsame Arbeit zwischen BaukirchmeisterInnen und der 

Abteilung noch besser abzustimmen und den allgemeinen Austausch zu fördern. 

Ein weiteres großes, gemeinsames Projekt der Abteilung und den Gemeinden, steht im 

kommenden Jahr an: das von der Landeskirche geforderte Energiecotrolling und der 

Gebäudesteckbrief. Erfolgreich wird dieses Projekt nur miteinander zu bearbeiten sein. Hier 

wird die Abteilung federführend tätig. 

Daniel Schröter 

 

Bericht aus der Abteilung Organisation 

EDV / IT 

Seit Mitte Januar 2021 wurde der Bereich IT / EDV durch einen jungen Kollegen in Teilzeit 

unterstützt. Die Stelle war befristet bis zum 31.07.2021.  

Diese Unterstützung wurde notwendig aufgrund von Arbeitsplatzveränderungen, die wegen der 

Pandemie umzusetzen waren. Viele Mitarbeitende haben bis Ende August 2021 von zu Hause 

gearbeitet, das Supportaufkommen war und ist für die EDV groß. 

Seit dem 1. September 2021 besteht wieder die grundsätzliche Präsenzpflicht am Arbeitsplatz. 

Eine Möglichkeit des eingeschränkten mobilen Arbeitens wird für die Zukunft geprüft. 

Seit dem 01.08.2021 absolviert der junge Kollege eine Ausbildung zum Fachinformatiker für 

Systemintegration im Verwaltungsamt, für den Kirchenkreis Essen eine Premiere! 

Die Bereiche IT-Sicherheit und Datenschutz begleiten unsere Arbeit permanent. Richtlinien für 

mobiles Arbeiten wurden neu erarbeitet. Derzeit arbeiten wir mit unserem IT-Sicherheitsbeauf-

tragten an einer zusätzlichen Richtlinie zum Thema Risikomanagement.  

Das Berechtigungsmanagement wird zukünftig neu aufgestellt. Extern begleitet wird es eine 

neue Ordnerstruktur und klare Regeln für Zugriffsrechte geben. Dies soll, neben anderen 

Maßnahmen, die Sicherheit sensibler Daten erhöhen. Nach Umsetzung dieser Aufgabe wird sich 

die Digitalisierung von ein- und ausgehenden Dokumenten als Projekt anschließen. 
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Weiteres: 

Die Umstellung auf Windows 10 ist mittlerweile komplett erfolgt, ebenso die Umstellung auf 

MS 365 (teilweise noch in Erprobung). 

Es wurden neue Server angeschafft und integriert. Ebenso läuft die Umstellung auf virtuelle 

Server. 

Andere Abteilungsbereiche: 

Das Haus der Evangelischen Kirche ist seit Mitte Juli wieder geöffnet. Derzeit noch mit einer 

„Mittagspause“ zwischen 13:00 und 14:00 Uhr. Sitzungen können unter Einhaltung der „3G-

Regel“ wieder stattfinden. 

Andrea Böhnke 

 

Bericht der Stabsstelle Innenrevision - 2021 

Die durch die Landeskirche vorgeschriebene Einführung des „Internen Kontrollsystems - IKS“ 

steht kurz vor dem Abschluss. Bereits im August des letzten Jahres wurde durch die Landes-

kirche eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese AG hat inzwischen die aus den Pflicht- und Wahl-

aufgaben der Rechtsverordnung zum Verwaltungsstrukturgesetz zu beschreibenden Kernpro-

zesse ermittelt. Des Weiteren wurde festgelegt, welche Tätigkeiten in den Kernprozessen IKS-

relevant sind und erhebliche Risiken bergen. Zurzeit wird durch die Landeskirche ein Handbuch 

erstellt. Dieses wird allen Kirchenkreisen und Kirchengemeinden über die Cloud im EKiR-Portal 

zur Verfügung gestellt. 

Auf dem Portal der EKiR gibt es bereits jetzt schon einen Musterpool-Verwaltung. Dort werden 

Prozesse, Dokumente, Checklisten für alle abrufbar bereitgestellt. 

In diesem Jahr haben wir keinen Ausbildungsplatz für die Ausbildung zur/zum Verwaltungs-

fachangestellten besetzt. Es ist uns aber gelungen einen Ausbildungsplatz zur/zum „Fachinfor-

matiker/in für Systemintegration“ einzurichten und diesen im August zu besetzen.  

Heidi Runggaldier 
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10. Personalangelegenheiten 

 
10.1 Aufhebung der 12. und 17. kreiskirchlichen Pfarrstelle 

 
Herr Pfarrer Hans-Jörg Stets, Inhaber der 12. kreiskirchlichen Pfarrstelle, Krankenhausseelsorge, 
trat mit Wirkung vom 01.10.2021 in den Ruhestand ein. Herr Stets Einsatzorte waren die Universi-
tätsklinik Essen und die Ruhrlandklinik – über die auch Die Fähre und das Kamillushaus seelsorglich 
versorgt wurden. Zudem war Herr Stets im Bereich der Medizinethik am Uniklinikum und in der Or-
ganisation der Rufbereitschaft der gesamten Krankenhausseelsorge sowie als Ansprechpartner für 
das St. Josef Krankenhaus Werden tätig. Eine Wiederbesetzung der Pfarrstelle ist nicht vorgesehen. 
Folglich soll die Pfarrstelle aufgehoben werden.  
 
Herr Assessor Heiner Mausehund, Inhaber der 17. kreiskirchlichen Pfarrstelle, Ev. Religionslehre an 
berufsbildenden Schulen, tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in den Ruhestand ein. Seit der Wahl von 
Herrn Mausehund im Jahr 2014 – damals noch zum Skriba – unterrichtet Herr Mausehund nicht 
mehr am Robert-Schmidt-Berufskolleg, eine Entlastung gibt es nicht. Eine Wiederbesetzung der 17. 
Pfarrstelle ist nicht vorgesehen. Folglich soll die Pfarrstelle aufgehoben werden. 
 
Voraussetzung für die Aufhebung von kreiskirchlichen Pfarrstellen ist gem. § 1 III PStG i. V. m. 1.1 
und 1.2 Durchführung des PStG ein Beschluss der Kreissynode. 
 
Der Kreissynodalvorstand beschloss in seinen Sitzungen am 07.09.2021 und 21.09.2021 der Sy-
node die Aufhebung der 12. und 17. kreiskirchlichen Pfarrstellen vorzuschlagen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Kreissynode beantragt gem. § 1 III PStG i. V. m. 1.1 und 1.2 Durchführung des PStG beim 
Landeskirchenamt die Aufhebung der nachfolgenden kreiskirchlichen Pfarrstellen: 
 

• 12. kreiskirchliche Pfarrstelle, Krankenhausseelsorge, mit Wirkung vom 01.10.2021 
 

• 17. kreiskirchliche Pfarrstelle, Ev. Religionslehre an berufsbildenden Schulen, mit Wirkung 
vom 01.01.2022. 


